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172. Rank, Pia, Kölner Straße 22, 61200 Wölfersheim (30.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Betont sei, dass erhebliche Teile des Plangebiets Verfüllungen des früheren Braunkohleab-
baus betreffen, die pedologisch eindeutig geringwertiger sind als rezente Parabraunerden 
oder Tschernoseme, weshalb eine für die Wetterau letztlich durchschnittliche spezifische 
Eingriffserheblichkeit gegeben ist. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
 
Da das Vorhaben lediglich 1% der landwirtschaftlichen Flächen in Wölfersheim bean-
sprucht, kann davon ausgegangen werden, dass die regionale Lebensmittelproduktion 
dadurch nicht erheblich reduziert wird, so dass nicht mit einer Einschränkung des Lebens-
mittelangebotes aus der Region zu rechnen ist. 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung werden im Bereich der Überbau-
ung künftig nicht mehr möglich sein. Das anfallende Regenwasser wird aber zwischenge-
speichert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter langes Grabensys-
tem und eine zusätzlichen Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder zugeleitet. Hierbei ist 
auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, sodass der Gebietswasser-
haushalt nicht nachhaltig verändert wird. Das Abpumpen von Grundwasser ist nicht vorge-
sehen. Der Untergrund ist wegen des Lösslehms im Übrigen nur schlecht durchsickerbar 
und so tiefgründig, dass eine Gefährdung des Grundwassers auszuschließen ist. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
Zusätzlicher Verkehr entsteht ausschließlich durch die Beschäftigten (PKW-Fahrten) sowie 
durch den Lieferverkehr (LKW-Fahrten). Einerseits kommt es durch den neuen Lo-
gistikstandort zu einem höheren Verkehrsaufkommen, andererseits wirkt der Wegfall des 
REWE-Verkehrs zwischen Rosbach und Hungen der Erhöhung entgegen. Die durch den 
Logistikstandort zusätzlich entstehende Verkehrsbelastung wurde anhand konkreter Infor-
mationen zu Mitarbeitern und Lieferverkehr sowohl des geplanten, als auch der beiden 
bestehenden Standorte in Rosbach und Hungen prognostiziert. Eine weitere Entwicklung 
des neuen Standortes wurde mit einem Aufschlag auf die aktuellen Ansätze ebenfalls be-
rücksichtigt. 
In der Begründung zum 2. Entwurf des Bebauungsplans wurden die voraussichtliche Vertei-
lung der Verkehrsströme sowohl textlich als auch grafisch dargestellt. Es besteht kein 
Grund zur Befürchtung, dass die LKW über Wölfersheim fahren. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim kennt die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen so-
wohl aus den aufgeführten Gutachten – die sämtlich dem Bebauungsplan nicht entgehen 
stehen und deren Empfehlungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden – als auch 
aus den Stellungnahmen, die seitens der Behörden und der Öffentlichkeit im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch vorgebracht wurden. Aus Sicht der Ge-
meinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im erforderlichen Um-
fang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
Gleichwohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche 
Entwicklung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negati-
ven Auswirkungen überwiegen. 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Vgl. Ausführungen zu 2. 
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173. Rausch, Thorsten, Bahnhofstraße 9, 61209 Echzell (28.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Standorte Hungen und Rosbach v.d.H. liegen Nachnutzungskonzepte vor. Größten-
teils werden Arbeitsplätze von den beiden Standorten nach Wölfersheim verlagert, doch 
hiermit werden Ausbildungsplätze in der Region gehalten. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führe sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten könnten. Dem Betriebsrat wurde zudem die Zusage erteilt, dass alle Logis-
tik-Mitarbeiter aus Rosbach v.d.H. und Hungen übernommen werden. 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Vorliegend ist der Bedarf für ein großflächiges Logistikzentrum als nachgewiesen zu be-
trachten. Gegenüber mehreren in der Fläche verteilten kleineren Einheiten ist zudem von 
einer Optimierung vor allem des Verkehrsflächenanteils auszugehen, sodass das Vorhaben 
– unter der erfüllbaren Voraussetzung, dass die bisherigen, in Wölfersheim zu konzentrie-
renden Standorte einer sinnvollen Nachfolgenutzung zugeführt werden – vertretbar ist. 
 
Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es werden natürlich Ausschreibungen erfolgen, die dem geltenden Vergaberecht entspre-
chen. Die Möglichkeit zur Teilnahme auch regionaler Unternehmen ist hiervon unbenom-
men. 
 
Zu 14 -15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Neben den betriebswirtschaftli-
chen Aspekten war auch, aufgrund der zu erwartenden Verkehrsströme, die unmittelbare 
Nähe zur Autobahn von großer Bedeutung. Die Distributionslogistik (u.a. Anlieferung von 
REWE-Märkten) kann nicht mittels einer Schienenanbindung erfolgen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
Zusätzlicher Verkehr entsteht ausschließlich durch die Beschäftigten (PKW-Fahrten) sowie 
durch den Lieferverkehr (LKW-Fahrten). Einerseits kommt es durch den neuen Lo-
gistikstandort zu einem höheren Verkehrsaufkommen, andererseits wirkt der Wegfall des 
REWE-Verkehrs zwischen Rosbach und Hungen der Erhöhung entgegen.  
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Die durch den Logistikstandort zusätzlich entstehende Verkehrsbelastung wurde anhand 
konkreter Informationen zu Mitarbeitern und Lieferverkehr sowohl des geplanten, als auch 
der beiden bestehenden Standorte in Rosbach und Hungen prognostiziert. Eine weitere 
Entwicklung des neuen Standortes wurde mit einem Aufschlag auf die aktuellen Ansätze 
ebenfalls berücksichtigt. 
In der Begründung zum 2. Entwurf des Bebauungsplans wurden die voraussichtliche Vertei-
lung der Verkehrsströme nochmal textlich und grafisch dargestellt. Es besteht kein Grund 
zur Befürchtung, dass die LKW über die genannten Ortschaften fahren. 
 
 
Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Falle einer Vollsperrung und somit einer Aktivierung der Umleitungsstrecke, wird der 
gesamte Verkehr der A 45, der in diese Richtung unterwegs ist, diese Strecken nutzen. Der 
Anteil, der durch den hiermit vorliegenden Bebauungsplan induziert wird, ist demgegenüber 
gering. 
 
 
Zu 17 u. 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung werden im Bereich der Überbau-
ung künftig nicht mehr möglich sein. 
Das anfallende Regenwasser wird zwischengespeichert und mit gedrosseltem Abfluss über 
ein mehrere Hundert Meter langes Grabensystem und eine zusätzlichen Rückhaltemulde 
dem Einzugsgebiet wieder zugeleitet. Hierbei ist auch von einer zumindest teilweisen Versi-
ckerung auszugehen, sodass der Gebietswasserhaushalt nicht nachhaltig verändert wird 
und eine Gefährdung des Grundwassers auszuschließen ist. Das erforderliche Rückhaltevo-
lumen wird regelkonform ermittelt und der zulässige Drosselabfluss eingehalten, sodass 
keine Schäden am Gewässersystem zu erwarten sind. 
Die Einleitemenge in den Waschbach entspricht dem natürlichen Abfluss aus dem unver-
siegelten Urgelände.  
Von Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz, die Wasserrahmenrichtlinie oder den 
Hochwasserschutz ist nicht auszugehen, da die festgesetzten Maßnahmen mit der zustän-
digen Wasserbehörde abgestimmt und von dieser genehmigt werden. 
Damit sich grobe Verunreinigungen und Schwebstoffe absetzen können und nicht in den 
Regenwasserkanal bzw. den Waschbach eingeleitet werden, wird hinter dem Regenrück-
haltebecken eine Abwasserreinigungsanlage angebracht.  
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174. Renner, Bettina, Limesring 8, 61209 Echzell (15.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange –Standortwahl und Ressourcen- wurden bereits in der Musterein-
wendung des BUND, der sich die Stellungnehmerin anschließt, aufgeführt. Die Abwägung 
und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-
Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
außerhalb der Bauleitplanung der politischen Entscheidung. Im Rahmen der Bauleitplanung 
hingegen ist die Frage nach dem Vorrang Teil der Abwägung und steht der rechtlichen 
Klärung offen. Ein Verstoß gegen die Verfassung ist damit nicht verbunden. 
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Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Standorte Hungen und Rosbach v.d.H. liegen Nachnutzungskonzepte vor. Größten-
teils werden Arbeitsplätze von den beiden Standorten nach Wölfersheim verlagert, doch 
hiermit werden Ausbildungsplätze in der Region gehalten. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führe sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten könnten. Dem Betriebsrat wurde zudem die Zusage erteilt, dass alle Logis-
tik-Mitarbeiter aus Rosbach v.d.H. und Hungen übernommen werden. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Er betrifft jedoch nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Aus der schalltechnischen Untersuchung (Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge) zum 
Bauleitplanverfahren geht hervor, dass durch den planbedingten Zusatzverkehr keine zu-
sätzlichen Lärmbelastungen für umliegende Schutzbereiche hervorgehen. Eine spürbare 
Erhöhung der aktuellen Lärmsituation liegt erst ab einer Erhöhung von mindestens 3 dB (A) 
vor. Die Überprüfung der zu erwartenden Lärmbelastungen, auch für den Einwirkungsbe-
reich des öffentlichen Verkehrsnetzes hinsichtlich der Wirkung des planbedingten Neuver-
kehrs, liefert keine spürbare Erhöhung der Lärmbelastungen. Dies gilt sowohl für den direkt 
an der K181 angrenzenden Römerhof, als auch für den Ortsteil Geisenheim. 
 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen wesentlichen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit. 
 
Die Zunahme an Störungen im Offenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die 
Landschaft im Umfeld der A 45 erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die „Lichtverschmutzung“ zu beachten, denn der Of-
fenlandbereich zwischen Wölfersheim und Echzell wird bereits heute durch den Straßen-
verkehr erheblich mit nächtlicher Beleuchtung belastet. 
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Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
außerdem eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine 
Verkehrssimulation, eine 24-h-Zählung, Bodengutachten, eine archäologisch-
geophysikalische Prospektion, eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutz-
prüfung, einen Umweltbericht mit integrierter Landschaftsbildanalyse sowie zur Vervollstän-
digung des Abwägungsmaterials ein Gutachten zur Lufthygiene und zur Auswirkung von 
Lichtemissionen eingeholt. 
 
Der Ressourcenverbrauch und dessen Konsequenzen sind auf Bundesebene zu behan-
deln. Es sei aber darauf hingewiesen, dass der bisherige Pendelverkehr zwischen den RE-
WE-Lagern in Hungen und Rosbach entfällt. Auch der Wasserverbrauch (neues Logistik-
zentrum) wird im Vergleich mit dem Verbrauch an den beiden bestehenden Standorten 
geringer ausfallen. Ebenso ist mit einer Reduzierung des LKW-Verkehrs zu rechnen. 
Durch die Verringerung des LKW-Verkehrs durch den Entfall der Lager in Rosbach und 
Hungen sowie dem verbesserten Versorgungskonzept des neuen Lagers in Wölfersheim 
wird die Belastung der Umwelt durch Schadstoffe, verursacht durch den Schwerlastverkehr, 
reduziert. 
 
Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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175. Renner, Dr. Georg, Limesring 8, 61209 Echzell (15.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Vgl. Ausführungen zu Nr. 175. 
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176. Renner, Georg Sebastian, Limesring 8, 61209 Echzell (20.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Vgl. Ausführungen zu Nr. 175.  
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177. Renner, Georg, Bisseser Straße 71a, 61209 Echzell (23.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Vgl. Ausführungen zu Nr. 175.  
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178, Renner, Thomas, Limesring 8, 61209 Echzell (15.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Vgl. Ausführungen zu Nr. 175. 
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197. Richter, Stephanie, Königsteiner Straße 205, 65812 Bad Soden (15.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ergänzende Einwendung bietet keine darüber hinausgehenden konkrete Informationen 
oder Hinweise, die bei der Abwägung der Belange zu berücksichtigen sind. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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180. Riemenschneider, Carla, Naddaerstraße 2a, 61209 Echzell (18.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ergänzende Einwendung bietet keine darüber hinausgehenden konkrete Informationen 
oder Hinweise, die bei der Abwägung der Belange zu berücksichtigen sind. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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181. Riemenschneider, Ulrike, Hauptstraße 10, 35519 Rockenberg (22.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ergänzende Einwendung bietet keine darüber hinausgehenden konkrete Informationen 
oder Hinweise, die bei der Abwägung der Belange zu berücksichtigen sind. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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182. Rohrbach, Rosemarie, Maxi, Am Klappersberg 1, 63667 Nidda- Unter Wid-
dersheim (28.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Lage des Gebiets ergibt sich aus den besonderen Anforderungen an einen großflächi-
gen Logistikbetrieb vor allem hinsichtlich Topographie, Flächenbedarf, Immissionsschutz 
und Verkehrsanbindung. Der Umweltbericht setzt sich ausführlich mit den Eingriffswirkun-
gen auf das Landschaftsbild auseinander und kommt zu schlüssigen Aussagen, die das 
Vorhaben sehr wohl als erheblichen Eingriff klassifizieren. Die Annahme der Verträglichkeit 
wird durch die geringe Sensibilität im Nahbereich des Plangebiets begründet. Gerade die 
Zunahme an Störungen im Offenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die 
Landschaft im Umfeld der A 45 erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die „Lichtverschmutzung“ zu beachten, denn der Of-
fenlandbereich zwischen Wölfersheim und Echzell wird bereits heute durch den Straßen-
verkehr erheblich mit nächtlicher Beleuchtung belastet. Gleichzeitig ist die Sensibilität einer 
intensiv genutzten Agrarlandschaft dieser Eingriffswirkung gegenüber deutlich geringer als 
beispielsweise in einer naturnahen Flussaue oder in Waldnähe. 
 
Die Auswirkungen auf den im Außenbereich befindlichen „Römerhof“ wurden gutachterlich 
untersucht und in der Bauleitplanung so berücksichtigt, dass der Schutzanspruch dieser 
Ansiedlung gewahrt wird. 
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183. Mix, Roland, Sodeler Straße 24, 61200 Wölfersheim (16.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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184. Rolf- Schiller, Ulrike, Schiller, Horst, Weingartenstraße 18, 61200 Wölfers-
heim (30.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung des Bebauungsplans „Logistikpark Wölfersheim A 45“ heißt es: „Ausge-
schlossen werden ferner Vergnügungsstätten, deren häufigste Erscheinungsform Spielhal-
len sind, zu denen z.B. aber auch Diskotheken und Sex-Animierbetriebe sowie bordellartige 
Betriebe wie z.B. „Unternehmen, die es erlauben untereinander Verträge über sexuelle 
Dienstleistungen zu schließen“ zählen. Bordellartige Betriebe, die als „Gewerbebetriebe 
aller Art“ i.S. § 8 Abs. 2 Satz 2 BauNVO einzustufen sind, werden ebenfalls von dem Aus-
schluss erfasst. Das Bedürfnis (Groß-) Diskotheken und vergleichbare Einrichtungen wegen 
ihres Störgrades in Gewerbegebieten unterzubringen, wird nicht verkannt. Entgegen steht 
allerdings das Bestreben des Zweckverbandes, das im Regionalplan sowie im RegFNP 
zugestandene Flächenpotenzial vorrangig für die Ansiedlung arbeitsplatzintensiver Betriebe 
zu sichern, wodurch der Ausschluss bereits hinreichend begründet ist.“ 
 
Unabhängig davon wird das Gelände eingefriedet und voraussichtlich bewacht, so dass 
derartige Begleiterscheinungen ausgeschlossen werden können. 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Umweltbericht geht ausführlich auf die Auswirkungen des Vorhabens auf das Land-
schaftsbild ein und beschränkt sich nicht auf Aussagen zur Eingriffsminimierung. Dass das 
Vorhaben fernwirksam ist, wird nicht bestritten. Zudem berührt das Vorhaben einen vorbe-
lasteten, für die Naherholung ungeeigneten Bereich und kann durch Farbgebung und Ein-
grünung in seiner Wirkung gemildert werden. 
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185. Rösch, Hermann, Haselheckstraße2, 61200 Echzell (17.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
Zusätzlicher Verkehr entsteht ausschließlich durch die Beschäftigten (PKW-Fahrten) sowie 
durch den Lieferverkehr (LKW-Fahrten). Einerseits kommt es durch den neuen Lo-
gistikstandort zu einem höheren Verkehrsaufkommen, andererseits wirkt der Wegfall des 
REWE-Verkehrs zwischen Rosbach und Hungen der Erhöhung entgegen. Die durch den 
Logistikstandort zusätzlich entstehende Verkehrsbelastung wurde anhand konkreter Infor-
mationen zu Mitarbeitern und Lieferverkehr sowohl des geplanten, als auch der beiden 
bestehenden Standorte in Rosbach und Hungen prognostiziert. Eine weitere Entwicklung 
des neuen Standortes wurde mit einem Aufschlag auf die aktuellen Ansätze ebenfalls be-
rücksichtigt. 
 
Zu 2.: Der Anregung wird entsprochen. 
Die archäologischen Untersuchungen werden fortgesetzt und sind mit den zuständigen 
Behörden abgestimmt. Angemerkt sei, dass das Landesamt für Denkmalpflege im Rahmen 
der Beteiligungsverfahren keine Stellungnahme abgegeben hat, die der Planung entgegen-
steht. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bereits Anfang 2016 begann die REWE Group mit der Suche nach potentiellen Gewerbeflä-
chen in einem Umkreis von ca. 50 bis 60 km rund um Frankfurt. Mit der Identifizierung ge-
eigneter Grundstücke wurde die externe Firma Imtargis beauftragt, die neun Flächen indivi-
duell auf deren Eignung prüfte. Mehrere davon (z. B. Großen Buseck, Gewerbegebiet Ost, 
Fernwald, An der A5, Butzbach, Magnapark, Friedberg, Ray Barracks) schieden bereits im 
Vorfeld aufgrund mangelnder Grundstücksgröße aus. 
Die Ansiedelungsmöglichkeiten an den drei verbliebenen Standorten Hungen, Gießen, 
Wölfersheim wurden parallel intensiv geprüft, wobei der Standort in Wölfersheim nach Ab-
sage der Stadt Gießen als einziger alle Anforderungen –Lage: zentral im Liefergebiet, Mit-
arbeiterbindung: Nähe zum Altstandort, Grundstücksgröße: > = 300.000 m², ebenerdig, 
Erschließung: BAB-Anschluss, Parkplätze: > 600 PKW- und > 200 LKW-Stellplätze- nahezu 
vollständig erfüllte. 
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Ferner sei auf ein Abstimmungs- und Strategietreffen einer Gemeinschaftsinitiative der 
Kommunen Echzell, Nidda und Wölfersheim sowie der Wirtschaftsförderung Wetterau 
GmbH im Mai 2016 hingewiesen, bei dem sich unabhängig von REWE als Investor der  
Standort Wölfersheim als potentiell am besten für einen interkommunalen Gewerbepark im 
Nahbereich der A 45 geeignet herausstellte. 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass auch die Mitbewerber über entsprechende Logistikzentren verfügen, 
nur eben an anderen Standorten. 
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186. Rudel, Jan, Taunusstraße 24, 61209 Echzell (27.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Alternativenprüfung und Standortwahl - wurden bereits in der 
Mustereinwendung des BUND, der sich der Stellungnehmer anschließt, aufgeführt. Die 
Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der 
BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
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187. Ruf, Werner, Zum Sauerbrunnen 35, 61231 Bad Nauheim- Steinfurth 
(24.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
REWE hat ein Filialnetz, welches zu beliefern ist. Aus der Anzahl der Filialen kann ermittelt 
werden, welche Lagerkapazitäten notwendig werden. Gegenüber dezentralen Standorten 
wird eine Reduzierung der Gesamtverkehrsmenge erreicht. Eine gesonderte Behörde mit 
Weisungsbefugnis für derartiges ist uns nicht bekannt. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Baugesetzbuch, hier insbesondere die §§ 45 -79 betreffend Bodenordnung, sieht hier 
keine flächenhafte Verteilung möglicher Wertsteigerungen von Grundstücken im Rahmen 
von Baugebietsentwicklungen vor. Eine Wertsteigerung hängt am konkreten Flurstück und 
nicht an einer Region. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Grundsätzlich sollte immer der Wiedernutzung bereits versiegelter oder anthropogen verän-
derter Flächen Vorrang vor einer Neuinanspruchnahme bislang anthropogen nicht über-
formter Böden eingeräumt werden. Die Beanspruchung wertvoller Böden und die hohen 
Eingriffswirkungen in das Schutzgut Boden an diesem Standort sind unstrittig. Der gewählte 
Standort ist unter Berücksichtigung aller Faktoren aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim 
jedoch der einzig realisierbare Standort im Gemeindegebiet. Auf ca. 23% des Plangebiets 
hat in früherer Zeit Bergbau stattgefunden, so dass die Böden in diesem Teilbereich eine 
deutlich geringere Wertigkeit besitzen. Im Rahmen der "Richtlinie zum Flächenausgleich bei 
Verfahren zur Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 2010", welche 2015 von der 
Verbandskammer beschlossen wurde, wird teilweise ein Flächenausgleich erbracht. Eine 
ca. 12,4 ha große "Gewerbliche Baufläche, geplant" im Ortsteil Berstadt wurde 
zurückgenommen. Die Flächen werden der landwirtschaftlichen Nutzung insofern nicht 
vollständig entzogen, sondern soweit möglich neu geordnet. Das heißt, die Belange der 
Landwirtschaft werden nicht verkannt, sondern durch Flächenfreigabe zu Gunsten der 
Landwirtschaft zum Teil ausgeglichen. Außerdem wird im Bebauungsplan sowie im Umle-
gungsverfahren dafür Sorge getragen, dass es nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen 
für landwirtschaftliche Betriebe kommt. 
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188. Rühl, Dr. Martin, Außenliegend 9 – Römerhof, 61209 Echzell (30.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
An den getroffenen Festsetzungen wird nach wie vor festgehalten. 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ziel der Geräuschkontingentierung ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm. 
Maßgeblicher Immissionsort ist der am stärksten betroffene Ort im Einwirkungsbereich einer 
Anlage. 
Aus den Emissionskontingenten (LEK) lässt sich das Immissionskontingent (LIK) nicht 
direkt ableiten, da sowohl Flächengröße als auch der Abstand zwischen Emissions- und 
Immissionsort die Ausbreitung bzw. das Immissionskontingent beeinflussen. 
Mit dem aufgezeigten Emissionskontingent (LEK) von 66 dB(A) tags und 51 dB(A) nachts 
ist die Einhaltung des Richtwertes am maßgeblichen Immissionsort von 60 dB(A) tags 
bzw. 45 dB(A) nachts gewährleistet. 
Das Emissionskontingent kann aus o. g. Gründen „zahlenmäßig“ höher ausfallen als der 
zulässige Richtwert. 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen wesentlichen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Das Gutachten ist Gegenstand der 2. Entwurfs-
offenlage. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen wesentlichen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit. 
 
Von der Baumaßnahme gehen keine Erschütterungen aus, die über das zulässige Maß der 
DIN 4150-3 „Erschütterungen im Bauwesen Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen“ für 
Wohngebäude hinaus wirken.“ 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Offenlandbereich zwischen Wölfersheim und Echzell wird bereits heute durch den Stra-
ßenverkehr erheblich mit nächtlicher Beleuchtung belastet. Im 2. Entwurf des Bebauungs-
plans wurde die Zulässigkeit von (beleuchteten) Werbeanlagen weitergehende einge-
schränkt. 
Mit dem Ziel einer weitgehenden Vermeidung der „Lichtverschmutzung“ ist im zudem zur 
weiteren Vervollständigung des Abwägungsmaterials ein Gutachten in Bearbeitung, das die 
Auswirkungen des Vorhabens auf Mensch und Tier einordnen und optimieren soll. 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
vgl. Ausführungen zu Ziffer 3 
 
Zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Es wird nicht von einer konkreten Auswirkung auf das Grundwasser ausgegangen. In 
10.2.11 und 10.2.12. der Begründung werden ganz allgemeine, nicht standortbezogene 
generelle Gefahren für den Grundwasserschutz dargestellt. Vorliegend wird aufgrund des 
standortbezogenen Grundwasserabstands eine konkrete Grundwassergefährdung ausge-
schlossen. 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Beweissicherungsverfahren wird vor Baubeginn durchgeführt 
 
 
 
 
 
 
[Zu 8 und 9. vgl. folgende Seite] 
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Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Beurteilung der Betriebsgeräusche von Lkw auf Betriebsgeländen wurden die 
empfohlenen Emissionsansätze für eine Immissionsprognose entsprechend dem 
Technischen Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen 
auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen der 
Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie aus dem Jahre 2005 in Ansatz 
gebracht. 
 
Grundlage dieses Berichtes ist eine Messwerterfassung zeitbezogener mittlerer Schallleis-
tungspegel bei der 

 Beschleunigung 
 Verzögerung 
 gleichförmigen Vorbeifahrt. 

 
Der anzuwendende Emissionsansatz sollte sicherheitshalber den ungünstigsten 
Fahrzustand auf den Wegelementen berücksichtigen, so dass dann der auf eine Stunde 
und 1 m-Wegelement bezogene Schallleistungspegel LWA,1h mit 
 

63 dB(A) 
 

in Ansatz gebracht wurde und damit den ungünstigsten Fahrzustand berücksichtigt, d. h. 
Anfahren und Bremsen sind mit dem Berechnungsansatz erfasst. 
 
Maßgebliche Lärmquellen sind die zum maßgeblichen Immissionsort nächstgelegenen 
Lärmquellen, d. h. auch die Fahrwege, auf dem die Bündelung aller Fahrbewegungen 
des Ziel- und Quellverkehrs erfolgt. 
Demnach ergibt sich auch die Notwendigkeit, den aktiven Lärmschutz dort anzuordnen, 
wo die Emissionen der maßgeblichen Lärmquellen verursacht werden und damit effektiv 
zu mindern sind. 
Die Ein- und Ausfahrten müssen unter Beachtung der notwendigen Sicht (Dreiecke) auf 
die öffentlichen Verkehrsflächen für eine gefahrenfreie Einfahrt freigehalten werden, so 
dass die Lärmschutzwände nicht bis an die K 181 herangeführt werden können. 
 
Ein aktiver Lärmschutz entlang der gesamten Südseite des Logistikzentrums steht außer 
Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck, da die Minderung durch eine derartige 
Abschirmung aufgrund der Entfernung der Lärmquellen zum Immissionsort wenig effektiv 
und damit nicht beeinflussend auf den Beurteilungspegel der gesamten Anlage ist. 
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Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ähnlich wie unter Punkt 2 sind auch hier die Zusammenhänge bzw. Abhängigkeiten 
zwischen Emission und Immission dem Einwender nicht bekannt. 
 
Die auf Seite 25 des Schallgutachtens aufgezeigten Schallleistungspegel zwischen 94 und 
108 dB(A) definieren die von einer Schallquelle ausgehende Emission - Emissionsort. 
 
Ein direkter Vergleich dieser Schallleistungspegel der kurzzeitigen Geräuschspitzen mit 
der nach TA Lärm zulässigen Überschreitung der Richtwerte um 30 dB(A) tags bzw. 
20 dB(A) nachts ist nicht möglich, da sich zwischen Emissions- und Immissionsort noch 
ein Ausbreitungsweg befindet auf dem die Dämpfung aufgrund 

 geometrischer Ausbreitung 
 von Luftabsorption 
 des Bodeneffektes 
 der Abschirmung 
 verschiedener anderer Effekte 

erfolgt. 
 
Beträgt der Abstand zwischen Schallquelle (Emission) und Empfänger (Immissionsort) 
50 m, so ergibt sich bereits eine Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung von 
45 dB. 
 
Die erhobenen Vorwürfe und die Einschätzung einer unzulässigen Überschreitung der 
Richtwerte ist als unbegründet zurück zu weisen. 
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Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die zu erwartende Lärmbelastung, die von dem Lkw-Warteplatz ausgehen kann, wurde 
mit Anwendung der bayerischen Parkplatzlärmstudie 2007ermittelt. Mit diesem Berech-
nungsverfahren lassen sich im Normalfall (sog. Zusammengefasstes Verfahren) für alle von 
Parkplatzlärm beeinflussten Immissionsorte Beurteilungspegel „auf der sicheren Seite“ 
berechnen. Ausgang ist dabei der Schallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem 
Parkplatz. Die simulierten Parkvorgänge bestehen jeweils aus einer Anfahrt und einer Ab-
fahrt (mit den dazugehörigen Geräuschen wie zweimaliges Türen- / Kofferraumschließen) 
einschließlich Rangieren. 
Alle angesprochenen Ereignisse, wie das Anfahren des Warteplatzes (Brems- und 
Anfahrmanöver) und das Zuschlagen der Türen, sind mit dem angewandten 
Berechnungsverfahren erfasst und in die Beurteilung eingegangen. 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen ist nur ein Glied in der Formel zur 
Ermittlung des Emissionspegels der von Verkehrswegen ausgehenden Lärmbelastung 
mit Anwendung der RLS-90. Da die Emissionspegel für alle Verkehrswege (K 181, B 455) 
ermittelt wurden, erfolgte auch eine Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen im 
Zuge aller Verkehrswege. 
Da am Immissionsort Römerhof die maßgebliche Lärmbelastung durch die K 181 verursacht 
wird, erfolgte auf Seite 20 nur der Hinweis auf den Korrekturwert für die K 181. 
Im Zuge der Bundesstraße B 455 sowie der Bundesautobahn A 45 ging der Korrekturwert 
DStrO mit – 2 dB(A) in die Berechnungen ein. 
Die Berücksichtigung der Fahrwege innerhalb des Betriebsgeländes des Logistikzentrums 
erfolgte nicht nach RLS-90, so dass der Korrekturwert DStrO nicht zur Anwendung kam. 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
 
Zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Potentielle Reflexionen an der Außenfassade des REWE Logistikzentrums in Richtung 
des Römerhofes sind mit den rechnerischen Nachweisen berücksichtigt. 
Dies erfolgt programmintern mit dem Rechenlauf und der Vorgabe des Gebäudekörpers 
als Reflexionsebene im 3-dimensionalen Ausbreitungsmodell. 
Die Korrektur zur Berücksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektierenden 
Flächen wurde mit – 1 dB(A) in Ansatz gebracht. 
 
Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
vgl. Ausführungen zu Ziffern 3 und 4 
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189. Sauer, Dieter, Dorheimer Straße 53, 61203 Reichelsheim (23.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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190. Schäfer, Berthold, Berstädter Straße (nicht angegeben), 61200 Wölfersheim 
Wohnbach (26.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Veränderung des Bodenwertes und damit auch der Pachtpreise für landwirtschaftliche 
Flächen ist Folge konkurrierender Flächenansprüche, die sich in einem wachsenden Bal-
lungsraum besonders bemerkbar machen und auch durch einen Verzicht auf das REWE-
Vorhaben nicht verhindert werden könnten. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Sollten dort in der Zukunft weitere Gewerbeflächen vorgesehen werden ist auch dafür die 
Durchführung eines eigenständigen Bebauungsplanverfahres mit den im Baugesetzbuch 
bestimmten Beteiligungsverfahren erforderlich. Auch hierzu können insofern wiederum 
Stellungnahmen vorgetragen werden. 
 
Zu 3. und 4: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
 
 
 
[Zu 5. vgl. folgende Seite] 
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
und eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen wesentlichen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit. 
 
 
 
 


